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Genehmigt vom Ausschuss Turniersport im PSV Hannover e.V.

                                                                                           i.A .

 
Hannover, den 2020-05-28

362024 028

Brockhöfe 
 Pferdeleistungsschau für den BPSV Lüneburger Heide 
Qaulifikationsprüfungen für einen Sattel der Sattlerei Jadischke
13.-14.06.2020

Veranstalter : RFV Brockhöfe e. V. 366411028  
Veranstaltungsort: 29565 Brockhöfe
Nennungsschluss: 05.06.2020  
Nennungen an:
Carmen Bartels
Zur Günne 18
29365 Sprakensehl 
Tel.: 0160/ 94546467

E-Mail:brockhoefe@meldestellebartels.de

E-Mail: info@meldestelle_bartels.de, www.meldestellebartels.de

Vorläufige ZE
Sa.vorm.: 1,2,8,10;nachm.: 5,7,12,14 
So.vorm.: 3,4,9,11;nachm.: 6,13,15

Richter/in: Ulrike Wollesen, Antje-Kim Wilkens, Nicole Sievers, Friedhelm Schaper, Dr. Julia Lehmann, Antje 
Fiege, Anne Cordes, Sybille Bubenik
LK-Beauftragte/r: Dr. Julia Lehmann, Anne Cordes
Parcourschef/in: Harm Goslar 
Parcourschef-Assistent/in: Burkhard Niemann-Laue

TEILNAHMEBERECHTIGT:

Nur Mitglieder eines angehörigen Vereins des BPSV Lüneburger Heide. 
Sowie bis zu 20 Einzelreiter und Gäste des Landhauses Niemann-Laue für die gesamte PLS. 

Modalitäten zur Errechnung des Ehrenpreises Sattel von der Sattlerei Jadischke: 
In die Wertung kommen Reiter, die mit demselben Pferd an den Prüfungen13,14,15 teilnehmen. 
Punktbewertung: 
- Punktsystem gem. § 802,1C LPO, +1/-1, im Verhältnis 1:1,5:2

Besondere Bestimmungen:
Platzverhältnisse:  
Springplatz: 45 x 75 m mit neuem Sand-Boden (Dispens der LK Hannover) , Vorbereitungsplatz: 45x40 Sand, 
45x50 Gras ! 
Dressurplätze: 20x40m bzw. 20x60m Sand, Vorbereitungsplatz: 20x60 Halle

- Turnierbeginn: 30 Minuten vor Prüfungsbeginn, 30 Minuten nach Ende der letzten Prüfung 
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- LPO-Nennungen sind nur über das Nennung-Online-System der FN möglich 
- Nachnennungen sind nicht möglich 
- Zeiteinteilung,Teilnehmerlisten und Pferdeliste mit Kopf-Nr. nur noch im Internet unter 
www.meldestellebartels.de, www.nennung-online.de-Teilnehmerinformation-, www-psvhan.de 
einzusehen. 
- Der Veranstalter haftet nur für Schäden, für die er über die Arag - Sportversicherung versichert ist. 
- Starterlisten und Ergebnisse unter www.meldestellebartels.de 
- Auf dem gesamten Turniergelände sind Hunde ausnahmslos an der Leine zu führen. 
- Quartierbestellungenfür Reiter und Pferde sind möglich. Bitte wenden Sie sich an das Landhaus Niemann 
(Tel. 05829-223) 
- Hunde sind auf dem gesamten Gelände an der Leine zu führen. 
- Der Hufschmied ist an dem Wochenende nicht vor Ort. 

- Die Meldestelle ist nur telefonisch erreichbar (kein persönlicher Kontakt).

- Alle Helfer und Pfleger werden ihre Daten in eine Anwesenheitsliste eintragen. 
- Alle TN/Helfer/Pfleger verpflichten sich zur Einhaltung der veröffentlichten und ausgehängten 
Desinfektionsschutzmaßnahmen, Abstandsregeln und Bestimmungen über Mundschutzmasken. 
- Bei Verstoß erfolgt ein sofortiger Ausschluss vom Turnier.

- Keine Preisgeldauszahlung lt. LPO § 25.3 
- Zusatzgebühr gem. LPO 2018 §26.5 von 10,00 € pro Startplatz, die im Nenngeld enthalten ist. Der 
Beitrag beinhaltet Parkgebühren, Mehraufwendungen aufgrund der CoronaPandemie, 
ohne die eine Durchführung des Turnieres nicht möglich ist.

Auszüge Niedersächsische Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus
KONTAKTBESCHRÄNKUNGEN 

§ 1.Abs.1 Jede Person hat physische Kontakte zu anderen Menschen, die nicht zu den Angehörigen des 
eigenen Hausstandes gehören, auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. 
§ 1.Abs.8 Die Sportausübung auf und in öffentlichen und privaten Sportanlagen und ähnlichen Einrichtungen 
ist zulässig, wenn 
1.) diese kontaktlos zwischen den beteiligten Personen erfolgt, 
2.) ein Abstand von 2 Metern jeder Person zu jeder anderen beteiligten Person, die nicht zum eigenen 
Hausstand gehört, jederzeit eingehalten wird, 
3.) Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere in Bezug auf gemeinsam genutzte Sportgeräte, 
durchgeführt werden., 
4.) Umkleidekabinen, Dusch-, Wasch- und andere Sanitärräume, ausgenommen Toiletten, sowie 
Gemeinschaftsräumlichkeiten, wie zum Beispiel Schulungsräume , geschlossen bleiben, 
5.) beim Zutritt zur Sportanlage Warteschlangen vermieden werden, 
6.) Zuschauerinnen und Zuschauer ausgeschlossen sind und die Zahl der aus Anlass der Sportausübung 
tätigen Personen, wie zum Beispiel Trainerinnen und Trainer, Betreuerinnen und Betreuer sowie 
Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten, auf das erforderliche Minimum vermindert wird. Geräteräume 
und andere Räume zur Aufbewahrung von Sportmaterial dürfen von Personen nur unter Einhaltung des 
Abstandes nach Satz 1 Nr. 2 betreten und genutzt werden. 

§ 2.Abs.1 Physische Kontakte einer Person außerhalb der eigenen Wohnung sind nur erlaubt, wenn dabei die 
in den Absätzen 2 und 3 genannten Bedingungen eingehalten werden. 
§ 2.Abs.2 In der Öffentlichkeit einschl. des öff. Personenverkehrs und dessen Wartebereiche sowie der 
Wartebereiche im Flugverkehr hat jede Person soweit möglich einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu 
anderen Personen einzuhalten. Dies gilt nicht gegenüber solchen Personen, die dem Hausstand der pflichtigen 
Person oder einem weiteren Hausstand angehören. Verhaltensweisen in der Öffentlichkeit, die das 
Abstandsgebot nach Satz 1 gefährden, sind untersagt. Dies gilt insbesondere für Gruppenbildungen, Picknick 
oder Grillen im Freien. Für die körperliche und sportliche Betätigung im Freien gilt abweichend von Satz 1 ein 
Mindestabstand von zwei Metern. 
§2 Abs.3 Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist vorbehaltlich des Satzes 2 jeder einzelnen Person gestattet. 
Zusammenkünfte und Ansammlungen im öffentlichen Raum sind auf höchstens zwei Personen beschränkt; 
hiervon ausgenommen sind Zusammenkünfte einer Person mit Angehörigen sowie mit Personen, die dem 
eigenen oder einem weiteren Hausstand angehören.
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Zuwiderhandlungen können behördlicherseits mit Bußgeldern geahndet werden!

Die Nichtbeachtung der Anordnungen/Hinweise stellt (auch) einen Verstoß gem. LPO § 920, 2.k. dar und 

kann mit einer Ordnungsmaßnahme gem. §921 LPO belegt werden. 

1. Dressurprüfung Kl.A* (E+150,00 €, ZP) - geschlossen - 
 
Pferde: 4j.+ält. 
Teiln: Alle Alterskl. LK: 4,5,6, LK 6 nur Stammitglieder des VA
Je Teilnehmer 1 Pferd 
Ausr. 70 Richtv: 402,A  
Aufgabe A5/1
Einsatz: 20,50 €; VN: 20,  Max. Startpl.: 40, SF:  M 

2. Dressurprfg. Kl.L* - Tr. (E+200,00 €, ZP)  
Pferde: 5j.+ält. 
Teiln: Alle Alterskl. LK: 3,4,5
Je Teilnehmer 1 Pferd 
Ausr. 70 Richtv: 402,A  
Aufgabe L3
Einsatz: 22,00 €; VN: 20,  Max. Startpl.: 40, SF:  W 

3. Dressurprfg. Kl.L** (E+200,00 €, ZP)  
 - Kandare -
Pferde: 6j.+ält. 
Teiln: Alle Alterskl. LK: 2,3,4, D2 nur Stammmitglieder des KRV Uelzen 
Je Teilnehmer 2 Pferde, gilt nur für TN des VA, alle anderen nur 1 Pferd erlaubt.
Ausr. 70 Richtv: 402,A  
Aufgabe L11
Einsatz: 22,00 €; VN: 20,  Max. Startpl.: 40, SF:  I 

4. Dressurprüfung Kl.M* (E+300,00 €, ZP)  
Pferde: 6j.+ält. 
Teiln: Alle Alterskl. LK: 2,3,4
Je Teilnehmer 2 Pferde 
Ausr. 70 Richtv: 402,B  
Aufgabe M5
Einsatz: 25,00 €; VN: 20,  Max. Startpl.: 40, SF:  S 

5. Dressurprüfung Kl.M** (E+500,00 €, ZP)  
Pferde: 6j.+ält. 
Teiln: Alle Alterskl. LK: 2,3,4
Je Teilnehmer 2 Pferde 
Ausr. 70 Richtv: 402,B  
Aufgabe M8
Einsatz: 31,00 €; VN: 20,  Max. Startpl.: 40, SF:  E 

6. Dressurprüfung Kl. S* (E+750,00 €, ZP)  
- Prix St. Georges -
Pferde: 7j.+ält. 
Teiln: Alle Alterskl. LK: 1,2,3
Je Teilnehmer 1 Pferd 
Ausr. 70 Richtv: 402,B  
Aufgabe  Prix St. Georges, akt. gültige dt. Fassung

Nenngeld: 26,00 Startgeld: 7,50 €; VN: 20,  Max. Startpl.: 40, SF:  O 

7. Dressurprüfung Kl.S* (E+750,00 €, ZP)  
Pferde: 7j.+ält. 
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Teiln: Alle Alterskl. LK: 1-3
Ausr. 70 Richtv: 402,B  
Aufgabe S3
Nenngeld: 26,00 Startgeld: 7,50 €; VN: 15,  Max. Startpl.: 40, SF:  F 

8. Stilspringprüfung Kl.A* (E+150,00 €, ZP)  
Pferde: 4j.+ält. 
Teiln: Alle Alterskl. LK: 4,5,6, LK 6 nur Stammmitglieder des VA 
Je TN 2 Pferde erlaubt, gilt nur für TN des KRV Uelzen, alle anderen 1 Pferd erlaubt.
Ausr. 70 Richtv: 520,3a  
Einsatz: 20,50 €; VN: 15,  Max. Startpl.: 70, SF:  P 

9. Springprüfung Kl. A** (E+150,00 €, ZP) - geschlossen - 
Pferde: 5j.+ält. 
Teiln: Alle Alterskl. LK: 3,4,5, S3 nur Stammmitglieder aus Vereinen aus dem KRV Uelzen. L>;
Ausr. 70 Richtv: 501,A.1  
Einsatz: 20,50 €; VN: 20,  Max. Startpl.: 70, SF:  B 

10. Stilspringprüfung Kl.L (E+200,00 €, ZP)  
Pferde: 6j.+ält. 
Teiln: Alle Alterskl. LK: 3,4,5, S3 nur mit max. 2000 RLP
Je Teilnehmer 2 Pferde 
Ausr. 70 Richtv: 520,3a  
Einsatz: 22,00 €; VN: 20,  Max. Startpl.: 70, SF:  L 

11. Springprüfung Kl.L (E+300,00 €, ZP)  
Pferde: 6j.+ält. 
Teiln: Alle Alterskl. LK: 3,4,5, S3 mit max. 2000 RLP
Je Teilnehmer 2 Pferde 
Ausr. 70 Richtv: 501,A.1  
Einsatz: 25,00 €; VN: 20,  Max. Startpl.: 70, SF:  V 

12. Springprüfung Kl.M* (E+350,00 €, ZP) - geschlossen - 
Amateur-
Pferde: 6j.+ält. 
Teiln: Alle Alterskl. LK: 2,3,4, ausgeschlossen sind Pferdewirte Schwerpunkt Reiten, Pferdewirtschaftsmeister 
und alle Reiter, die durch das Pferd/mit dem Pferd ihren Lebensunterhalt verdienen (z.B. Handel, Beritt, 
Unterricht). 
Die Reiter werden insoweit um Selbstkontrolle gebeten.
Je Teilnehmer 2 Pferde 
Ausr. 70 Richtv: 501,A.1  
Einsatz: 26,50 €; VN: 20, SF:  H 

13. Springprüfung Kl.M* (E+350,00 €, ZP)  
Pferde: 6j.+ält. 
Teiln: Alle Alterskl. LK: 2,3,4
Ausr. 70 Richtv: 501,A.1  
Einsatz: 26,50 €; VN: 15,  Max. Startpl.: 70, SF:  R 

14. Zeitspringprfg. Kl.M** (E+500,00 €, ZP)  
Pferde: 6j.+ält. 
Teiln: Alle Alterskl. LK: 1-4
Ausr. 70 Richtv: 501,C  
Nenng.: 26,00 Startg.: 5,00 €; VN: 15,  Max. Startpl.: 70, SF:  D 

15. Punktespringprüfung Kl.S* (E+1250,00 €, ZP)  
Pferde: 7j.+ält. 
Teiln: Alle Alterskl. LK: 1-3
Ausr. 70 Richtv: 524 mit Joker  
Nenngeld: 26,00 Startgeld: 12,50 €; VN: 15,  Max. Startpl.: 70, SF:  N 


